
Verkaufsbedingungen 

 
in Anlehnung an die Verkaufsbedingungen der kunststoffverarbeitenden Industrie für technische Teile 

empfohlen durch den Fachverband „Technische Teile" Im Gesamtverband K. J. e. v. (GKV) 
 
 

 
I.  Anwendung 

  
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG (Lieferer) 

erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen, sofern der Besteller Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

2. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird 
hiermit widersprochen. 

3. Für Art und Umfang ist die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Liegt eine solche nicht vor, 
bestimmen sich Art und Umfang der Lieferung nach den beiderseitigen, übereinstimmenden schriftlichen 
Erklärungen der Vertragspartner. 

4. Nebenabreden und Zusicherungen wie auch Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Das 
Schriftformerfordernis dient der Beweisführung. 

 
 

II.  Preise 
  
1. Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. 
2. Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teilegewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige Preis aus dem 

Gewicht der freigegebenen Ausfallmuster. 

 

III.  Liefer- und Abnahmepflichten 
 
1. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der 

vereinbarten Anzahlungen und rechtzeitigen Materialbestellungen. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt 
die Lieferfrist als eingehalten, wenn die Versendung ohne Verschulden des Lieferers unmöglich ist. 

2. Kommt der Lieferer in Verzug, dann ist seine Schadensersatzhaftung im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf 
5% des Kaufpreises begrenzt. Weitere Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt. 

3. Angemessene Teillieferungen sowie Abweichungen von den Bestellmengen bis zu +/- 10 % sind zulässig, 
soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 

4. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungsgrößen und Abnahmeterminen kann der 
Lieferer spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. 
Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb 3 Wochen nach, ist der Lieferer berechtigt, eine 2-
wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung 
abzulehnen und Schadenersatz zu fordern. 

5. Erhält der Lieferer aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen oder Leistungen seiner 
Unterlieferanten oder von Subunternehmern trotz ordnungsgemäßer Eindeckung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so wird der Lieferer den Besteller rechtzeitig 
informieren. In diesem Fall ist der Lieferer berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung herauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten, soweit er seiner vorstehenden Informationspflicht nachgekommen ist und nicht das 
Beschaffungsrisiko bzw. Herstellungsrisiko übernommen hat. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, 
Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Betriebsbehinderungen 
z. Bsp. Durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden, und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 
Betrachtungsweise nicht vom Lieferer schuldhaft herbeigeführt worden sind. 

6. Ist ein Liefer- bzw. Leistungstermin verbindlich vereinbart oder wird aufgrund von Ereignissen nach 
vorstehendem Abs. Nr. 5 der vereinbarte Liefer- bzw. Leistungstermin oder die vereinbarte Liefer- bzw. 
Leistungsfrist um mehr als vier Wochen überschritten oder ist bei unverbindlichem Leistungstermin das 
Festhalten am Vertrag für den Besteller objektiv unzumutbar, so ist der Besteller berechtigt, wegen des noch 
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitere Rechte des Bestellers, insbesondere 
Schadensersatzansprüche, bestehen in diesem Fall nicht. 

 
 
 
 



 
IV.  Materialbeistellungen 

 
1. Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen 

Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. 
2. Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer 

Gewalt trägt der Besteller die entstehenden Mehrkosten auch für Fertigungsunterbrechungen.  
 
 

V.  Verpackung, Versand, Gefahrenübergang 
 
1. Sofern nicht anders vereinbart. wählt der Lieferer Verpackung und Versandart nach bestem Ermessen. 
2. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung 

der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 
3. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine Kosten gegen Lager-, Bruch-. Transport- 

und Feuerschaden versichert. Das Schriftformerfordernis dient Beweiszwecken. 

 
 

VI. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferer gegen den Besteller 

zustehenden Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für 
die Saldorechnung des Lieferers. 

2. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller erfolgt stets namens und 
im Auftrag für den Lieferer. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der 
Vorbehaltsware an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, dem Lieferer nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des objektiven Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen be- und verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Be- und Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der 
Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für den Lieferer verwahrt. Zur Sicherung der Forderungen des Lieferers gegen den Besteller tritt 
der Besteller auch solche Forderungen an den Lieferer ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; der Lieferer nimmt diese Abtretung schon jetzt an. 

3. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen Geschäftverkehr unter der 
Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gemäß der 
vorstehenden Absätze 1 und 2 vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere 
Verpfändung und Sicherungsübereignung, ist der Besteller nicht berechtigt. 

4. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche des Lieferers, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen 
Ansprüchen gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab. Auf Verlangen des Lieferers ist 
der Besteller verpflichtet, dem Lieferer alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur 
Geltendmachung der Rechte des Lieferers gegenüber den Kunden des Bestellers erforderlich sind. Der 
Lieferer nimmt diese Abtretung schon jetzt an. 

5. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Verarbeitung gemäß Abs. Nr. 2 oder zusammen mit anderen 
dem Lieferer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß 
Abs. 4 nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferers. 

6. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 
10 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des 
Lieferers verpflichtet. 

7. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem Lieferer unverzüglich 
anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers. 

8. Falls der Lieferer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem Eigentumsvorbehalt durch 
Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder 
versteigern zu lassen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch 
zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz, insbesondere 
entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten. 

  



 
 

VII.  Zahlungsbedingungen 
 
1. Sämtliche Zahlungen sind In € (Euro) ausschließlich an den Lieferer zu leisten. 
2. Falls nichts anderes vereinbart, ist der Kaufpreis zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne 

Abzug. 
3. Bei Überschreitung der Zahlungstermine werden Zinsen in Höhe von 2 Prozentpunkten über dem jeweiligen 

Basis-Zinssatz, mindestens jedoch 5% berechnet, sofern der Lieferer nicht höhere Sollzinsen nachweist. 
4. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Besteller nicht zu. 
5. Ein Recht zur Aufrechnung kann der Besteller gegenüber den Ansprüchen des Lieferers nur dann geltend 

machen, wenn der zur Aufrechnung gestellte Anspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
6. Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu 

mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers zur Folge. Darüber 
hinaus ist der Lieferer berechtigt, für noch offen stehende Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen, sowie 
nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen, ferner dem Besteller die Weiterveräußerung der Ware zu untersagen und noch nicht bezahlte 
Waren auf Kosten des Bestellers zurückzuholen. 

 
 

 
VIII.  Mängelhaftung 

 
1. Für Qualität und Ausführung sind die vom Besteller schriftlich freigegebenen Ausfallmuster maßgebend. 
2. Der Besteller hat die Obliegenheiten des § 377 HGB zu beachten. Bei Anlieferung erkennbare Mängel 

müssen zudem dem Transportunternehmen gegenüber gerügt und die Aufnahme der Mängel von diesem 
veranlasst werden. Mängelrügen müssen eine nach Kräften zu detaillierende Beschreibung des Mangels 
enthalten. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Bestellers aus. 

3. Mit Beginn der Verarbeitung, Bearbeitung, Verbindung oder Vermischung mit anderen Sachen, gilt die 
gelieferte Ware als vertragsgemäß vom Besteller genehmigt. Entsprechendes gilt im Falle der 
Weiterversendung vom ursprünglichen Bestimmungsort. 

4. Die Haftung des Lieferers für Pflichtverletzungen wegen Sachmängeln ist ausgeschlossen, soweit Mängel 
und damit zusammenhängende Schäden nicht nachweisbar auf fehlerhaftem Material, fehlerhafter 
Konstruktion oder mangelhafter Montageanleitung beruhen. Insbesondere ist die Gewährleistung und 
Haftung ausgeschlossen für die Folgen fehlerhafter Benutzung (insbesondere bei nicht dem Stand der 
Technik entsprechender Montage oder Montage entgegen der Montageanleitung) oder natürlicher Abnutzung 
der Ware, übermäßigem Einsatz oder ungeeigneter Betriebsmittel sowie die Folgen physischer, chemischer 
oder elektrischer Einflüsse, die nicht den vorgesehenen, durchschnittlichen Standardeinflüssen entsprechen. 

5. Etwaige Rückgriffsansprüche des Bestellers im Fall der Weiterveräußerung der Ware bestehen gegen den 
Lieferer nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

 
 

IX.  Haftung für Schadensersatz 
 
1. Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und seien Erfüllungsgehilfen auf Schadensersatz sind 

ausgeschlossen; dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Im Übrigen gilt der Haftungsausschluss dann nicht, wenn der Schaden auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
basiert. 

2. Der Haftungsausschluss gilt schließlich für den Fall nicht, dass Schäden zurückzuführen sind auf die 
Verletzung wesentlicher Pflichten des Lieferers. In diesem Fall haftet der Lieferer für Schäden allerdings nur 
bis zu der Höhe, wie diese bei Vertragsabschluss oder Vertragsverhandlung als mögliche Folge der 
Pflichtverletzung voraussehbar war oder unter Berücksichtigung der Umstände, die der Lieferer kannte oder 
kennen müsste, voraussehbar war. 

3. Wesentliche Pflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Bestellers 
schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat. Wesentlich sind ferner 
solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut hat und vertrauen darf. 

4. Die zwingende Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt ebenfalls unberührt. 
5. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen des Abschnitts X nicht verbunden. 



 
 
 

X.  Schutzrechte 
 

1. Der Besteller haftet dem Lieferer für die Freiheit der in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen von 
Schutzrechten Dritter, stellt den Lieferer von allen entsprechenden Ansprüchen frei und hat ihm den 
entstandenen Schaden zu ersetzen. 

2. Entwürfe und Konstruktionsvorschläge des Lieferers dürfen nur mit dessen Genehmigung weitergegeben 
werden. 

 
XI.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers. 

2. Es gilt für alle vertraglichen Beziehungen zwischen Lieferer und dem Besteller ausschließlich deutsches 
Recht. Das UN-Kaufrecht (CISG) ist ausgeschlossen. 

 
 

 
 

Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG 
 


